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Vorwort 

Daß wissenschaftliche Arbeiten über Themen wie dasjenige, über das 
in diesem Buch gehandelt wird, nötig sind, sagt der Verfasser  zu recht. 
Man muß aber noch deutlicher als er sagen, daß solche Arbeiten aus 
etlichen Gründen überaus schwierig sind. Sie nähern sich nämlich 
einem Zentrum konkreter politischer Macht. Diese aber zeigt gegen-
über wissenschaftlicher Untersuchung verständlicherweise eine große 
Reserve. Deshalb sind wissenschaftliche Arbeiten dieser Ar t , wenn sie 
materialreich aussehen, oft nur mi t solchen Tatsachen angefüllt, die 
dem Machthaber (oder den Machthabern) als positiv gelten. Manche 
neuere einschlägige Arbeit hingegen erscheint  allerdings nur als mate-
rialreich. Dort ersetzt die Phantasie die Tatsachen, an die man nicht 
herankommen konnte oder die man nicht sehen wollte, wei l man eine 
Beeinträchtigung des „kritischen Bewußtseins", d.h. des negativen 
Vorurteils, zu befürchten hatte. 

Zu diesen beiden Arten ist die vorliegende Arbeit nicht zu zählen. 
Sie war allerdings auch nicht der delikaten Problematik eines „For-
schungsauftrags" ausgesetzt, der die Fragen nicht selbst formulieren 
soll. Ihren Ansatz bildete die bloße wissenschaftliche Neugierde. Dem 
„Doktorvater" erschien das Thema nicht zuletzt deshalb belangvoll, 
wei l er selbst Angehöriger der Staatskanzlei eines Bundeslandes war. 
Er vereinbarte mi t dem Autor dieses Thema auch deshalb, wei l Herr 
Assessor Dr. Katz als ehemaliger Verwaltungsbeamter des gehobenen 
Dienstes über Erfahrung  in der Praxis verfügt.  Die Antwort auf die 
Frage, was denn „herauskommen solle", ergab sich hier nur so: mög-
lichst viele Einblicke in die Wirkl ichkeit der politischen Verwaltungs-
führung auf der Grundlage des geltenden Rechts. 

Der Verfasser  läßt die maßgeblichen Bezugspunkte für seine empi-
rischen Erhebungen nicht im Dunklen. Er zeichnet zunächst deutlich den 
rechtsnormativen Rahmen, innerhalb dessen er seine Fragen entwickelt. 
Das unterscheidet diese Arbeit von manchen neueren Arbeiten über 
Organisationsprobleme öffentlicher  Verwaltung, in denen der Stand-
punkt für Fragen und für Antworten nicht deutlich gemacht wird, sei 
es, daß deren Verfasser  vom einschlägigen Organisationsrecht keine 
Ahnung haben, sei es, daß sie auf einer Ebene argumentieren wollen, 
die nicht diejenige des geltenden Rechts (einschließlich des Verfassungs-
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rechts) ist. In jeder Hinsicht ist ein solches Vorgehen unredlich, wei l 
die Kr i t i k nicht deutlich überprüfbar  ist. Herr Dr. Katz hingegen legt 
diese Prämissen seiner Untersuchung offen. 

Diese Einstellung schon brachte dem Verfasser  bei den zuständigen 
Dienststellen jenes Vertrauen ein, das er benötigte, um möglichst dicht 
an die von ihm zu suchende Wirkl ichkeit heranzukommen. Herr Dr. 
Katz hatte bald den Eindruck gewonnen, daß man ihm so unbefangen 
antwortete, wie er gefragt hatte. 

Eine andere Sache ist die Veröffentlichung  des Befundes, zu dem der 
Autor gekommen ist. Jetzt können andere Wertigkeiten Platz greifen, 
Wertigkeiten nämlich, die ein unbefangener Autor nicht direkt zu be-
einflussen beabsichtigt. Er ist sich natürlich darüber im Klaren, daß 
die Veröffentlichung  einer solchen Untersuchung ein Vorgang ist, der 
sich von seiner eigenen Arbeit am Thema unterscheidet: Einerseits 
trägt ein Autor, wenn er sich hier oder dort „krit isch" äußert, diese 
seine Kr i t i k in eine Öffentlichkeit,  welcher das kritisierte Phänomen 
noch nicht oder doch nur kaum bekannt ist. Bei Studien über Schalt-
stellen der Macht mag sich z. B. die jeweilige politische Opposition auf 
diese „K r i t i k " stürzen, um aus der wissenschaftlichen Kr i t i k , wie sie ein 
Autor glaubt vorbringen zu sollen (aufgrund seines Befundes: zu müs-
sen), eine politische Kr i t i k zu machen. Die wissenschaftliche Kr i t i k wäre 
dann für die Opposition, um im burschikosen politischen Jargon zu 
reden, ein „gefundenes Fressen". 

Es kann daher nicht verwundern, wenn die jeweiligen Inhaber der 
staatlichen Macht (d. h. der Regierungsgewalt) zur Veröffentlichung 
wissenschaftlicher K r i t i k kein spannungsloses Verhältnis haben. Ihnen 
das vorwerfen  zu wollen, wäre unehrlich, solange die Vermutung nicht 
widerlegt ist, daß die jeweilige Opposition die wissenschaftliche Kr i t i k 
sogleich für ihre politischen Zwecke nutzbar machen wi l l . Das Ganze 
verkehrt sich, wenn wissenschaftliche Arbeit „Bestätigung" bringt. 
Dann nämlich kann der Machthaber versucht sein, diesen „positiven" 
Befund in der Auseinandersetzung mi t der Opposition agitatorisch für 
die eigenen politischen Zwecke zu benützen, während die Opposition 
leicht geneigt ist, von „bestellter Arbei t" zu reden. 

Diese Erwägungen zeigen: Wissenschaftliche Arbeit über solche bis-
weilen politisch sehr heiklen Themen braucht inneren Spielraum. Wenn 
ein Autor das Gefühl bekommen muß, daß dieser ihm nicht gewährt 
wird, gerät er in ein auswegloses Dilemma. Seine wissenschaftliche 
Redlichkeit (von der er weiß, daß sie politische Wirkung haben kann), 
verliert ihre Unschuld. In diesem Sinne ist die Unabhängigkeit wis-
senschaftlicher Arbeit in jedem  politischen System gefährdet,  so wie 
jeder  Wissenschaftler seine Unabhängigkeit selbst gefährden kann. 
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Das gi l t für die vorliegende Arbeit nicht, wie der „Doktorvater" nach 
zahlreichen Gesprächen mi t dem Verfasser  sagen kann. 

Das eben erwähnte Problem soll hier aber deshalb zur Sprache ge-
bracht werden, wei l es bisher nicht genug Gelegenheiten gegeben hat, 
das Verhalten der „politischen Umwelt" zu wissenschaftlichen Arbeiten 
mi t solchen Fragestellungen beobachten zu können. Das Erscheinen 
dieses Buches stellt mi th in nicht nur die wissenschaftliche Leistung 
seines Verfassers  zur Diskussion (was er nicht zu scheuen hat); vielmehr 
kann es auch zeigen, wie sich die „politische Umwelt" zu derartigen 
wissenschaftlichen Arbeiten stellt. 

So wenig der Verfasser  das ihm entgegengebrachte Vertrauen miß-
braucht hat, so wenig sollte seine wissenschaftliche Redlichkeit politisch 
mißbraucht werden. Hingegen ist sachlich fundierte K r i t i k nötig, um 
die noch sehr bruchstückhafte wissenschaftliche Erkenntnis auf diesem 
Gebiet weiter voranbringen zu können. 

Reagiert die „politische Umwelt" auf eine solche Arbeit in diesem 
Sinne falsch, so w i rd das für dieses Buch keine Folgen haben. Aber 
dann wi rd es sehr wahrscheinlich dazu kommen, daß vielversprechende 
Ansätze zu verwaltungswissenschaftlicher  Arbeit im Keim erstickt wer-
den. Man müßte also den immer lauter werdenden Ruf der politischen 
Praxis nach „wissenschaftlicher Hilfe" als den Wunsch nach Pro- oder 
Contra-Propaganda verstehen, je nachdem, was man parteipolitisch 
(oder verbandspolitisch) von solchem Beistand erwartet. 

Erweisen sich hingegen solche abstrakten Befürchtungen hier — wie 
man nur hoffen  kann — als grundlos, so könnte die vorliegende Arbeit 
viel dazu beitragen, einen bedeutsamen Teil der politischen Wirkl ich-
keit unbefangen zu erhellen. Das wäre nicht nur für die Wissenschaft 
von Nutzen. , 

Roman Schnur 
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Einleitung 

§ 1 Problemstellung 

Die vor l iegende A r b e i t befaßt sich, sowei t ersicht l ich, z u m ersten M a l 
i n e iner zusammenhängenden, dars te l lenden Untersuchung m i t der O r -
gan isa t ion 1 u n d S t r u k t u r 2 e iner Landesreg ierung (Baden-Wür t temberg) . 
Läß t m a n den Ber ich t v o n F. Scharpf 3 über S te l l ung u n d Füh rungs in -
s t r u m e n t a r i u m der Regierungschefs i n den Bundes ländern e i nma l 
außer acht, so zeigt sich, daß die Regierungssysteme  der  Länder  i n der 
b re i ten regierungs- u n d verwal tungswissenschaf t l i chen Forschung b is -
her k a u m beachtet wu rden . Dies g i l t , was e igent l ich erstaunt , sowoh l 
i n verfassungsrecht l icher  als auch i n systemanalyt ischer u n d ebenso, 
w e n n n ich t noch mehr , i n empir ischer H ins icht . Selbst w e n n h ie u n d da 
eine Untersuchung über Organ isa t ion u n d Techn ik des Regierungs-
bereichs durchgeführ t  w i r d , so w e r d e n d ie Ergebnisse solcher Sys tem-
analysen n u r sehr sel ten i n größerem Umfange pub l i z i e r t u n d die m i t 
i hnen hervo r t re tenden u n d aufgedeckten Schwie r igke i ten u n d P r o -
b leme prak t isch i m m e r geheimgehal ten4 . Dies ist sicher p r i m ä r durch 

1 Zum Begrif f  der „Organisation" vgl. R. Mayntz,  Soziologie der Organi-
sation, S. 7 ff.  und insbesondere S. 147 f. Der vorliegenden Arbei t l iegt diese 
begriffliche  Festlegung i m wesentlichen zugrunde. Vgl. auch W.  Risse,  in : 
Handwörterbuch der Organisation (Hrsg.: E. Grochla), Sp. 1091 ff. 

2 Zum Begriff  „S t ruk tu r " vgl. R. Mayntz,  Soziologie der Organisation, 
S. 81 ff.  Auch dieser Def ini t ion w i r d hier i m wesentlichen gefolgt. Vgl. auch 
Lexikon der Planung und Organisation, S. 171. 

3 F. Scharpf  y  in : Projektgruppe BMI , Erster Bericht, Anlagenband, S. 267 -
313 und die einzelnen Länderberichte (unveröffentlicht);  aber selbst diese 
Untersuchung wurde ganz überwiegend unter Aspekten der Reform der 
Bundesregierung, insbesondere i m Hinbl ick auf eine Verbesserung des 
Führungsinstrumentarismus von Bundeskanzler und Bundesregierung durch-
geführt. 

4 Vgl. A, Jentzsch,  in : Systemanalyse in Regierung und Verwal tung (Hrsg.: 
H. Krauch), S. 49 ff.  Eine gewisse Ausnahme stellen der Reformbericht  der 
Projektgruppe  beim Bayerischen  Staatsministerium  des Inneren  vom Okt. 
1970 und das Gutachten der Wibera,  Wirtschaftungsberatungs  AG, zur Füh-
rungsorganisation der Baubehörde der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom Aug. 1971 dar, die allerdings schwerpunktmäßig nur den Verwaltungs-
bereich betreffen  und zudem nicht veröffentlicht  wurden. Vgl. allerdings 
U. Becker,  in : Die Verwal tung 1969, S. 213 ff.  und 347ff.;  außerdem für den 
Regierungs- und Verwaltungsbereich des Bundes: Projektgruppe  „Organi-
sation  des Bundesministeriums  des Inneren",  Bericht von Ju l i 1969; Projekt-
gruppe  für  Regierungs-  und Verwaltungsreform  beim Bundesminister  des 
Inneren,  Erster Bericht, Aug. 1969; Zweiter Bericht, Febr. 1972; Dr i t ter 
Bericht, Nov. 1972 (jeweils unveröffentl icht);  R. Mayntz!F.  Scharpf  (Hrsg.), 
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die politische Brisanz solcher Fragen bedingt. Aber auch die Tatsache, 
daß die Organisation und die Arbeitsprozesse im Bereich der Regierung 
weitgehend nicht, wie etwa in der Verwaltung, nach gesetzlichen Be-
stimmungen oder dienstordnungsmäßigen Regelungen ablaufen, son-
dern in starkem Maße von Einflüssen aus dem politischen, aber auch 
dem gesellschaftlichen Raum, also von Flexibi l i tät und Dynamik, ge-
prägt sind, trägt durchaus auch zu diesem Faktum bei5. Damit w i rd 
sichtbar, welchen Erschwernissen eine solche Untersuchung ausgesetzt 
ist. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch darin, daß zwar der Ruf nach 
Analysen und Reformen bei Polit ikern und leitenden Beamten fast 
überall hörbar ist, daß aber die tatsächliche Unterstützung (insbeson-
dere durch umfassende Information) in aller Regel weit geringer ist als 
die meist starke Betonung der Wichtigkeit solcher Maßnahmen. 

Wenn man diesem skizzierten Zustand die faktische Bedeutung der 
Regierungen der Länder gegenüberstellt, so w i rd die Notwendigkeit 
der vorliegenden Arbeit deutlich erkennbar. Auf diesem Hintergrund 
und im Hinblick auf das quantitativ und qualitativ enorme Wachstum 
der Regierungsaufgaben und die steigende Komplexität staatlicher Tä-
tigkeit w i rd besonders offensichtlich, daß es sowohl eine Forderung der 
Demokratie als auch eine Aufgabe der Regierungs- und Verwaltungs-
wissenschaft ist, die Arbeitsweise der Regierungsinstitutionen zu erhel-
len, den Regierungsapparat und dessen Entscheidungsprozesse trans-
parenter zu machen, aber auch die Regierungsprozesse auf ihre Effi-
zienz hin zu analysieren und hemmende Faktoren bloßzulegen6. Dies 
zu versuchen und auch im Rahmen der allgemein geführten Reform-
diskussion7 möglichst empirisch erhärtete Elemente und Bausteine für 

Planungsorganisation, 1973. Die vorliegende Arbei t beschäftigt sich i m 
wesentlichen nur m i t den entsprechenden Problemen der Flächenstaaten, 
nicht der Stadtstaaten. 

6 Vgl. dazu etwa N. Luhmann, Gesellschaftliche und politische Bedingun-
gen des Rechtsstaates, in : Politische Planung, S. 53 ff.;  Ders.,  in : Der Staat 
1973, S. 171 ff. 

8 Zutreffend  führ t  S. Schöne (Von der Reichskanzlei zum Bundeskanzler-
amt, S. 9 f.) dazu aus: „ K r i t i k am Regierungsapparat setzt Durchsichtigkeit 
der in i hm ablaufenden Prozesse voraus. Für den demokratischen Rechts-
staat können Regierungsinstitutionen keine Geheimbezirke sein, die dem 
krit ischen Blick der Öffentl ichkeit  entzogen werden." Vgl. besonders auch 
T. Eschenburg,  Verfassung und Verfassungsaufbau  des Südweststaates, S. 87 f.; 
A. Gehlen,  in : Demokratie und Verwaltung, SHS Bd. 50, S. 179 ff.;  W.  Geiger, 
ebenda, S. 242 ff. 

7 I n Anbetracht der fast unübersehbaren F lu t von Li teratur aus allen 
irgendwie betroffenen  Disziplinen (neben Rechts- und Regierungswissen-
schaft vor al lem Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) 
war es notwendig, i n deren Auswahl gewisse Schwerpunkte zu setzen. Dies 
hat zur Folge, daß das i m Rahmen dieser Untersuchung verarbeitete Schrift-
tum, abgesehen von den Publ ikat ionen auf den Gebieten Rechtswissenschaft, 
Verwaltungs- und Regierungslehre, zu verschiedenen behandelten Proble-
men (z. B. System- und Organisationstheorie, Führungs- und Management-
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die Regierungslehre zu bestät igen oder v ie l le ich t sogar neu zu g e w i n -
nen, so l l das angestrebte Z i e l vor l iegender A r b e i t sein8 . 

§ 2 Bemerkungen zum methodischen und theoretischen Ansatz 

Ausgangspunk t der methodischen u n d organisat ionstheoret ischen 
Über legungen ist die Vo rs te l l ung des Model ls eines umfassenden Ge-
sellschaftssystems, i n dem die pol i t ische Sphäre als T e i l des Gesamt-
systems ganz spezifische F u n k t i o n e n zu e r fü l l en ha t 1 . Aus dieser 
Grundannahme fo lg t , daß der pol i t ische Bere ich systemtheoret isch als 
e in ausdif ferenziertes  Subsystem der Gesellschaft (neben Wir tschaf t , 
Wissenschaft, Re l ig ion usw.) anzusehen ist, der zwar re l a t i v au tonom 
(nicht autark) , aber eben doch wegen seiner Zugehör igke i t z u m umfas-
senden Gesamtsystem un te r der N o t w e n d i g k e i t v o n angepaßten abge-
s t i m m t e n u n d even tue l l auch selbstbeschränkenden Bed ingungen u n d 
Wechse lw i rkungen steht2 . De r Regierungsbereich 3 is t n u n seinerseits 
als Subsystem der pol i t ischen Sphäre (etwa neben der V e r w a l t u n g ) zu 
begrei fen 4 , der ebenfal ls i m Rahmen re la t i ve r A u t o n o m i e seine Geeig-
nethe i t als U m w e l t anderer Systeme mi tzuberücks ich t igen ha t 5 , also i n 

Probleme, S t ruktur - und Planungsfragen, Entscheidungstheorie) keinen A n -
spruch auf Vollständigkeit erheben kann. Vgl. etwa R. Wahl,  Probleme der 
Ministerialorganisation, in : Der Staat 1974, S. 383 ff. 

8 Vgl. neben § 2 dazu außerdem unten § 9 Ziff.  1 und § 19. 
1 Hierbei ist ausdrücklich auf folgendes hinzuweisen: I m Rahmen dieser 

Arbei t geht es pr imär um einen organisationstheoretischen Ansatz und nicht 
um verfassungstheoretische  Überlegungen. Vgl. vor al lem N. Luhmann, 
Grundrechte als Inst i tut ion, S. 26ff.;  Ders.,  in : Der Staat 1973, S. 5f f . ;  Ders., 
in : Soziologische Aufklärung, S. 154ff.;  Ders.,  in : Politische Planung, S. 46ff. 
und S. 53 ff.  Zu der verfassungstheoretischen  Auseinandersetzung vgl. insbes. 
M. Drath,  in : Der Staat 1966, S. 274 ff.;  K.  Hesse, Grundzüge des Verfas-
fungsrechts der BRD, S. 8 f.; E.-W.  Böckenförde,  Die verfassungstheoretische 
Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuel len 
Freiheit, S. 24 ff.  je m . w . N . ; F. Hufen,  in : AöR Bd. 100 (1975), S. 193 ff., 
234 ff. 

2 Vgl. etwa N. Luhmann, in : Der Staat 1973, S. 6; M. Drath,  in : Der Staat 
1966, S. 276; E.-W. Böckenförde,  Staat und Gesellschaft, S. 27 („Diese Unter-
scheidung und Sonderung bewirk t keine Isolierung oder ein Auseinander-
reißen von Staat und Gesellschaft, sie ist vielmehr die Grundlage für eine 
besondere Beziehungsintensität zwischen beiden"). 

3 Zur Festlegung des Bereichs der Regierung vgl. unten § 3 Ziff .  2. 
4 Problematisch ist dabei, ob das Regierungssystem innerhalb des pol i t i -

schen Systems dem „Großsystem" Pol i t ik oder Verwal tung zuzuordnen ist 
(vgl. N. Luhmannt in : Der Staat 1973, S. 8 m.w.N. ) . Diese Frage braucht 
hier zwar nicht entschieden zu werden, doch dürfte auf Landesebene der 
Regierungsbereich als Subsystem der Exekut ive auszudifferenzieren  sein 
(vgl. unten §§ 3, 24 und 25; außerdem etwa R. Waterkamp,  in : Aus Pol i t ik 
und Zeitgeschichte B 6/75, S. 3 ff.  m. w. N.). 

5 I n den „Umweltbeziehungen" des Regierungssystems sollte dabei grund-
sätzlich zwischen drei Bereichen differenziert  werden: (1) zu den anderen 


